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Hinweis:  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in diesem Dokument nur die männliche Form 

verwandt.  
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1. Allgemeines 
Diese Dienstanweisung enthält die für die Universität Siegen notwendigen näheren und 

ergänzenden Vorschriften und Regelungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

Erledigung der Aufgaben des Zahlungsverkehrs unter besonderer Berücksichtigung des 

Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie der sicheren Verwahrung und Verwaltung von 

Wertgegenständen gemäß § 9 Hochschulwirtschaftsführungsverordnung - HWFVO vom 

30.06.2018 (Veröffentlichung 19.07.2018 GV.NRW S. 359 bis 398).  

 

2. Geltungsbereich 

Die Dienstanweisung gilt für die Finanzbuchhaltung und alle Hochschulangehörigen, die am 

Zahlungsverkehr der Hochschule beteiligt sind. 

 

3. Wesentliche Aufgaben des Zahlungsverkehrs 

3.1  Die Aufgaben des Zahlungsverkehrs werden durch die Bankbuchhaltung und die 

Zahlstelle im Team Finanzbuchhaltung der Abteilung Finanzen wahrgenommen. Die 

Abteilung ist dem für Finanzen zuständigen Dezernat zugeordnet. 

 

3.2 Die Aufgaben des Zahlungsverkehrs umfassen insbesondere:  

• die Abwicklung aller Zahlgeschäfte 

• die Buchung aller Vorgänge der Bankbuchhaltung  

• die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 

• die Mitarbeit im Liquiditätsmanagement 

• die Betreuung der Geldannahmestellen und der Handvorschüsse 

 

3.3 Der Bankbuchhaltung können weitere Aufgaben (z.B. fremde Kassengeschäfte) 

übertragen werden. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn Vorschriften der 

Übertragung nicht entgegenstehen. Die Vorschriften der HWFVO gelten für die 

Erledigung dieser Aufgaben entsprechend, soweit nicht per Gesetz etwas anderes 

bestimmt ist. 

 

3.4 Zur Unterstützung der Aufgabenabwicklung wird die Finanzbuchhaltungssoftware SAP 

und die Bankensoftware SFirm eingesetzt. 
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4.  Bankbuchhaltung 

4.1 Soweit die gesetzlichen Vorschriften und diese Dienstanweisung nichts Anderes 

bestimmen, trifft die Bankbuchhaltung die im Interesse einer ordnungsgemäßen Führung 

des Zahlungsverkehrs sowie die für die Liquiditätssteuerung erforderlichen Anweisungen 

und Hinweise (§ 9 Abs. 1 HWFVO). Die Bankbuchhaltung hat u. a. alle Maßnahmen zu 

treffen, die eine höchstmögliche innere und äußere Sicherheit des Zahlungsverkehrs 

gewährleisten.  

 

4.2 Sobald die Bankbuchhaltung die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben des 

Zahlungsverkehrs gefährdet sieht, hat sie die Teamleitung Finanzbuchhaltung, die 

Abteilungsleitung Finanzen und ggf. die Dezernatsleitung des für Finanzen zuständigen 

Dezernats zu informieren.  

 Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten ist unverzüglich, auch wenn er sich nicht auf das 

eigene Aufgabengebiet bezieht, der Teamleitung Finanzbuchhaltung oder, sofern die 

Unregelmäßigkeiten mit der Leitung in Verbindung gebracht werden, direkt der 

Abteilungsleitung Finanzen, der Dezernatsleitung des für Finanzen zuständigen 

Dezernats oder dem Kanzler anzuzeigen. 

 

4.3 Die Bankbuchhaltung darf weder Zahlungsansprüche prüfen oder feststellen noch  

Buchungen auf Personenkonten ausführen, die zu Auszahlungen führen. Abweichungen 

können durch die Teamleitung Finanzbuchhaltung und die Abteilungsleitung Finanzen 

vorgeschlagen werden. Die Genehmigung der Abweichungen muss durch den Kanzler 

erfolgen. 

 

4.4 Die Bankbuchhaltung und alle Hochschulangehörigen, die am Zahlungsverkehr der 

Hochschule beteiligt sind, haben sich mit den Vorschriften über den Zahlungsverkehr, den 

möglichen besonderen Vorschriften für ihr Aufgabengebiet und mit dieser 

Dienstanweisung vertraut zu machen. Wenn Vorschriften unklar oder nicht ausreichend 

erscheinen, ist die Entscheidung des Teamleiters Finanzbuchhaltung und, falls 

erforderlich, die der Abteilungsleitung Finanzen und gegebenenfalls der Dezernatsleitung 

des für Finanzen zuständigen Dezernats einzuholen. 

 

4.5 Zu den Aufgaben der Bankbuchhandlung gehören insbesondere: 
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• Der tägliche Abruf der elektronischen Kontoauszüge in S-Firm und deren 

Einspielung in das Finanzbuchhaltungsprogramm 

• Die zeitnahe Buchung aller Zahlungsvorgänge und die zeitnahe Klärung 

unklarer Einzahlungen oder Abbuchungen mit den zuständigen 

Fachabteilungen 

• Die Abstimmung der Bankkontensalden mit den entsprechenden 

Sachkontensalden des Finanzbuchhaltungsprogramms 

• Die Durchführung der Zahlläufe 

 

5. Posteingänge 
 
5.1 Die für die Bankbuchhaltung bestimmten Sendungen sind dieser ungeöffnet zuzuleiten 

und von den dazu beauftragten Mitarbeitern zu öffnen. Die Post ist mit einem 

Eingangstempel zu versehen, ausgenommen hiervon sind Kontoauszüge. 

 

5.2 Posteingänge bei anderen Hochschuleinrichtungen, die keine Befugnis zur Verwaltung 

von Zahlungsmitteln haben, denen Zahlungsmittel (Bargeld, Schecks) beigefügt sind, sind 

unverzüglich der Bankbuchhaltung oder der Zahlstelle zu übergeben. 

 

6. Zahlstelle 
 
6.1 Die Zahlstelle wird durch den Kanzler der Universität Siegen errichtet, ihm obliegt auch 

die Aufsicht. Zu beachten ist Punkt 10.1 dieser Dienstanweisung. Die Zahlstelle ist im 

Wesentlichen für Ein- und Auszahlungen, die aus zwingenden Gründen nicht unbar 

erfolgen können und bei denen es sich um Kleinstbeträge handelt, zuständig. 

 

6.2 Die Zahlstelle unterliegt ebenfalls den Regelungen der Dienstanweisung 

Geschäftsbuchführung. Unter Berücksichtigung des Vier-Augen-Prinzips ist bei Ein- und 

Auszahlungen von Drittmitteln das Team Drittmitteladministration zu beteiligen. Ein- und 

Auszahlungen für den Bereich der Drittmittel können entsprechend nur nach Mitzeichnung 

durch das Team Drittmitteladministration erfolgen. 

 

6.3 Die quittierten Ein- und Auszahlungsbelege sind unmittelbar im elektronischen       

Kassenbuch der Finanzbuchhaltungssoftware zu buchen und eine Kassenaufnahme ist 

täglich zu erstellen. Der Saldo gemäß Kassenaufnahme ist mit dem Saldo im 
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elektronischen Kassenbuch abzustimmen. Kassendifferenzen sind der Teamleitung 

Finanzbuchhaltung, der Abteilungsleitung Finanzen oder der Dezernatsleitung des für 

Finanzen zuständigen Dezernats unverzüglich zu melden und zu klären. Die Vorgesetzten 

prüfen ein eventuell vorliegendes Verschulden und halten das Ergebnis der Prüfung 

schriftlich fest. Kassendifferenzen sind aufwands- bzw. ertragswirksam im Kassenbuch zu 

buchen. Das Ergebnis der o.g. Prüfung ist dem Buchungsbeleg beizufügen. 

 

6.4 Die an der Universität Siegen genutzten EC-Cash Geräte sind grundsätzlich einmal im 

Monat, mindestens aber einmal im Quartal abzurechnen. Die Abrechnungsbelege sind 

zur Buchung an die Zahlstelle zu geben und die offenen Posten auf dem zugehörigen 

Bankunterkonto sind zuzuordnen. 

 

6.5 Der maximale Geldbestand soll 5.000,00 Euro nicht überschreiten. Alle Beträge die 

darüber liegen sollten zeitnah bei dem zuständigen Kreditinstitut auf das Konto der 

Universität Siegen eingezahlt werden. Die Richtlinien für die Sicherung von Kassen, 

Zahlstellen und Geldtransporten des Landes NRW vom 10.12.2003 ist zu beachten (siehe 

Anlage 4). 

 Die Hochschuleinrichtungen haben die Zahlstelle, oder im Vertretungsfall die 

Abteilungsleitung Finanzen oder die Teamleitung Finanzbuchhaltung unverzüglich zu 

unterrichten, wenn mit größeren Ein- oder Auszahlungen in bar zu rechnen ist.  

 

6.6  Die Entnahme von Bargeld zur Verbringung in die Bank muss schriftlich festgehalten 

werden, um im Falle einer unvorhergesehenen Erkrankung oder Unmöglichkeit der 

Rücksprache den Kassenbestand nachvollziehen zu können. 

 

7. Geldannahmestellen 

7.1 Geldannahmestellen werden durch den Kanzler der Universität Siegen errichtet, ihm 

obliegt auch die Aufsicht. Im Bereich der Universität Siegen darf ohne besondere 

Genehmigung nur die Zahlstelle Geldbeträge annehmen und Auszahlungen leisten. Über 

Geldannahmestellen können nur Einzahlungen in bar oder per EC-Cash Gerät 

vorgenommen werden. Zur Höhe des Barbestandes und des Abrechnungsrhythmus siehe 

Punkt 7.6 dieser Dienstanweisung. Alle Einnahmen der Geldannahmestellen müssen der 

Zahlstelle oder einem Bankkonto der Universität Siegen zugeführt werden. Werden 

Einzahlungen auf ein Bankkonto vorgenommen, sind die dazugehörigen 

Buchungsunterlagen unmittelbar der Abteilung 1.2 zu übergeben. Verstöße gegen die 
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Vorschriften der HWFVO, die internen Richtlinien und diese Dienstanweisung, besonders 

die Bildung von sogenannten schwarzen Kassen oder Sonderkonten und die 

unkontrollierte eigenmächtige Verfügung darüber, sind Dienstvergehen (vgl. Urteil des 

OVG Münster v. 9.9.1960, V 5/60, in ZBR 12/61 S. 400 und “Die Bundesverwaltung“ 1962, 

S. 15). 

   

7.2 Die Geldannahmestelle darf nur Entgelte für Verrichtungen und Leistungen annehmen, 

wenn die Entgelte aus Zweckmäßigkeitsgründen und zur besseren Erfassung der 

Einnahmen sofort bezahlt werden müssen. 

 

7.3 Es ist Geldannahmestellen nicht gestattet, andere als für die Universität Siegen bestimmte 

Gelder anzunehmen, auszugeben oder zu verwalten. 

 

7.4 Alle Einzahlungen sind sofort in eine Einzahlungsliste (nach Muster der Anlage 2) in 

chronologischer Reihenfolge einzutragen. Sofern die einzelnen Einzahlungen eines 

Tages gleichartig sind und der Einzelvorgang unter 20 € liegt, kann eine 

Zusammenfassung dieser Vorgänge erfolgen (z.B. 20 Skriptverkäufe à 5 €). Die 

Barbestände sind mit den Beständen gemäß Einzahlungsliste abzustimmen. Bei 

festgestellten Differenzen gelten die unter 6.3 genannten Regelungen sinngemäß. Die 

Einzahlungslisten sind jeweils für ein Wirtschaftsjahr anzulegen. 

 

7.5  Der Verwalter der Geldannahmestelle darf ausschließlich Bargeld und Zahlungen über 

das EC-Cash Gerät annehmen. Bargeld sind Euro-Münzen und Euro-Noten. Die 

Annahme fremder Geldsorten und Wechsel ist nicht gestattet.  

Über jede Einzahlung ist dem Einzahler auf Wunsch ein geeigneter Nachweis zu 

überlassen.  

Das eingenommene Geld sowie die zugehörigen Buchungsbelege (Einnahmelisten, 

Quittungen u.ä.)  sind sicher aufzubewahren. Zu diesem Zweck werden den 

Geldannahmestellen Kassetten zur Verfügung gestellt, die bei Abwesenheit des 

Verwalters und nach Dienstschluss in einem Schrank oder Schreibtisch einzuschließen 

sind. Ein Schlüssel der Kassette ist bei der Zentralverwaltung zu hinterlegen. Sollte eine 

Aufbewahrungsmöglichkeit mit einer höheren Sicherheit vorhanden sein, ist diese immer 

zu bevorzugen.  
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7.6  Sobald ein Bargeldbestand von 500 Euro erreicht ist, mindestens jedoch einmal im 

Quartal, hat eine Ablieferung des Bargeldes sowie der zugehörigen Buchungsbelege an 

die Zahlstelle zu erfolgen. Die Zahlstelle hat den Empfang des Geldes zu bestätigen. 

 

8. Handvorschüsse 

Handvorschusskassen werden durch den Kanzler der Universität Siegen errichtet, ihm obliegt 

auch die Aufsicht. Analog sind bei der Handhabe der Handvorschüsse die Vorschiften der 

Zahlstelle und der Geldannahmestellen der Universität Siegen anzuwenden. 

Handvorschusskassen die nicht durch den Kanzler errichtet wurden, gelten als schwarze 

Kassen, siehe Punkt 7.1. Geschäfte die über solche schwarzen Kassen abgewickelt werden, 

gelten als nicht genehmigt. 

 

9. Verwaltung von Bankkonten 

9.1  Die Eröffnung und Kündigung von Bankkonten sowie die  Erteilung von 

Unterschriftsbefugnissen für Bankkonten obliegt dem Kanzler der Universität Siegen 

oder dessen Vertreter. 

 

9.2 Die Anzahl der Bankverbindungen, der Bargeldbestand sowie die Guthaben bei 

Geldinstituten auf Konten, die dem laufenden Zahlungsverkehr dienen, sind nach 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten auf die nötige Anzahl bzw. Höhe zu beschränken. 

 

9.3 Überweisungsaufträge, Schecks, Lastschrift- und Abbuchungsaufträge sind stets von 

zwei bevollmächtigten Mitarbeitern der Abteilung Finanzen zu unterzeichnen und 

freizugeben. Der Vertretungsfall ist zu regeln. Für die Mandatsverwaltung im Rahmen des 

SEPA Verfahrens sind die gesetzlichen Regelungen zu beachten und mit der 

Bankbuchhaltung abzustimmen. 

 

9.4 Geldbestände, die vorübergehend nicht benötigt werden, sind gemäß HWFVO anzulegen. 

Siehe hierzu auch die Kapitalanlagerichtlinie der Universität Siegen. 

 

10.   Verwaltung von Zahlungsmitteln 

10.1 Alle Zahlungsgeschäfte sind grundsätzlich unbar abzuwickeln. 
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10.2 Zahlungsmittel sind Bargeld, Schecks sowie die elektronischen Zahlungsmittel wie 

Kreditkarten. Andere Zahlungsmittel wie z.B. Wechsel, Debitkarten und Geldkarten 

sind abzulehnen. 

 

10.3 Schecks sollen als Einzahlung nur angenommen werden, wenn sie innerhalb der 

Vorlagefrist vorgelegt werden können. Die angenommenen Schecks sind unverzüglich 

als Verrechnungsscheck zu kennzeichnen, wenn sie diesen Vermerk nicht bereits 

tragen. Ebenfalls sind die Schecks zeitnah bei einem Kreditinstitut zur Gutschrift auf 

ein Konto der Hochschule einzureichen. Ihre Einlösung ist zu überwachen.  

 

  Die Unterlagen der Einzahlung und eine Scheckkopie (die als Kopie zu kennzeichnen 

ist) müssen kontiert, sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet und zur Buchung in 

die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung gegeben werden. 

 

10.4 Zahlungsmittel der Zahlstelle, die nicht unmittelbar als Wechselgeld oder zur 

Auszahlung benötigt werden, sind auf das Bankkonto einzuzahlen und im Übrigen in 

Geld- oder Panzerschränken oder anderen sicheren Behältnissen vor Diebstahl, Raub, 

Feuer etc. verschlossen aufzubewahren. 

 

10.5  Die Beförderung von Zahlungsmitteln (Geldtransporte) ist nur zulässig, wenn alle dafür 

erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind. Die Richtlinien für die Sicherung 

von Kassen, Zahlstellen und Geldtransporten des Landes NRW vom 10.12.2003 ist zu 

beachten. Ebenfalls sind die Bedingungen für abgeschlossene Versicherungen, die 

Bargeschäfte beinhalten, zu beachten. 

 

11. Liquiditätsplanung 

Die Liquiditätsplanung obliegt der Teamleitung Finanzbuchhaltung und der Abteilungsleitung 

Finanzen. Alle Geldbestände der Hochschule werden zentral in der Bankbuchhaltung 

verwaltet. Näheres regelt die Kapitalanlagerichtlinie der Universität Siegen. 

 

12. Durchlaufende und fremde Mittel 
Der Zahlungsverkehr und die Verwaltung von Zahlungsmitteln darf für Dritte nur 

wahrgenommen werden, wenn dies per Gesetz bestimmt oder durch 

Zuwendungen/Zuweisungen vertraglich geregelt ist.  
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13. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 

Für die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen gelten die Regelungen der 

HWFVO entsprechend. Die Verwaltung der Wertgegenstände erfolgt grundsätzlich im Tresor 

der Universitätskasse, soweit keine andere Regelung getroffen wurde. 

14. Unvermutete Prüfung 

Die Teamleitung Finanzbuchhaltung und die Abteilungsleitung Finanzen hat die 

Finanzbuchhaltung dauerhaft unterjährig zu überwachen. Die unvermutete Prüfung der 

Zahlungsabwicklung wird durch den Kanzler bzw. einem Beauftragten veranlasst (gem. § 9 

Abs.4 HWFVO). 

15. Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 

Für die Aufbewahrung der Buchungsbelege mit den begründenden Unterlagen finden  die 

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über Aufbewahrungszeiten 

entsprechende Anwendung. 
 

16. Ausnahmeregelung 

Ausnahmen von dieser Dienstanweisung können schriftlich durch den Kanzler verfügt werden. 

17. In-Kraft-Treten 

Diese Dienstanweisung tritt am  01.01.2021    in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisherigen, die 

o.g. Sachverhalte betreffenden Vorschriften außer Kraft. 
 

Siegen, den 08.12.2020 

gez. Richter 

 

Der Kanzler 

 

Anlagen 

 

Anlage 1 - Kassenaufnahmebogen 

Anlage 2 - Einnahmeliste 

Anlage 3 - Ausgabeliste 

Anlage 4 - Richtlinie für die Sicherung von Kassen, Zahlstellen und Geldtransporten des 

        Landes Nordrhein-Westfalen 



Kassenaufnahmebogen
(Anlage 1 zur Dienstanweisung für die ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs an der Universität
Siegen)

Kassenaufnahme vom: 

Stück Euro,Cent

Bündel mit Banknoten

€ 500,00 0,00 €

€ 200,00 0,00 €

€ 100,00 0,00 €

€ 50,00 0,00 €

€ 20,00 0,00 €

€ 10,00 0,00 €

€ 5,00 0,00 €

Lose Banknoten

€ 500,00 0,00 €

€ 200,00 0,00 €

€ 100,00 0,00 €

€ 50,00 0,00 €

€ 20,00 0,00 €

€ 10,00 0,00 €

€ 5,00 0,00 €

Lose Münzen

€ 2,00 0,00 €

€ 1,00 0,00 €

€ 0,50 0,00 €

€ 0,20 0,00 €

€ 0,10 0,00 €

€ 0,05 0,00 €

€ 0,02 0,00 €

€ 0,01 0,00 €

Zählmaschine 0,00 €

Sonstiges 0,00 €

Bestand 0,00 €

Bestand IST 0,00 €

Bestand SAP 0,00 €

Differenz 0,00 €

aufgenommen:

geprüft:

Bemerkung/Hinweise:



Einnahmeliste vom:
Geldannahmestelle / Handvorschusskasse:

Datum Lfd.Nr. PSP: Einzahler: Verwendungszweck: Betrag: 

aufgenommen:

geprüft:

Bemerkung/Hinweise:

Summe:

Einnahmeliste 
(Anlage 2 zur Dienstanweisung für die ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs an der  Universität Siegen)



Ausgabeliste vom:
Handvorschusskasse:

Datum Lfd. Nr. PSP / Kostenstelle:  Empfänger: Verwendungszweck: Betrag: 

aufgenommen:

geprüft:

Bemerkung/Hinweise:

Summe:

Ausgabeliste 
(Anlage 3 zur Dienstanweisung für die ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs an der  Universität Siegen)
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